
 

  

S 11 LW 5/02

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Hamburg
Sozialgericht Landessozialgericht Hamburg
Sachgebiet Rentenversicherung
Abteilung 1
Kategorie Beschluss
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze -
Normenkette -

1. Instanz

Aktenzeichen S 11 LW 5/02
Datum 06.08.2003

2. Instanz

Aktenzeichen L 1 LW 1/03
Datum 03.08.2004

3. Instanz

Datum -

1. Die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts Hamburg vom 6.
August 2003 wird zurÃ¼ckgewiesen. 2. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind auch fÃ¼r
das Berufungsverfahren nicht zu erstatten. 3. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Die Beteiligten streiten Ã¼ber die teilweise Aufhebung der dem KlÃ¤ger laufend
gewÃ¤hrten Landabgabenrente und die RÃ¼ckforderung der ab 1. Februar 1993
Ã¼berzahlten BetrÃ¤ge.

Hinsichtlich des Sachverhalts bis zum Abschluss des erstinstanzlichen Verfahrens
wird auf den Tatbestand des angegriffenen Urteils des Sozialgerichts Hamburg vom
6. August 2003 verwiesen. Das Sozialgericht hat die Klage abgewiesen. Der
angegriffene Bescheid sei nicht zu beanstanden. Wegen grob fahrlÃ¤ssiger
Verletzung seiner Mitteilungspflicht durch den KlÃ¤ger sei auch die teilweise
Aufhebung des Rentenbescheides fÃ¼r die Vergangenheit und die RÃ¼ckforderung
der Ã¼berzahlten BetrÃ¤ge nicht zu beanstanden.

Dagegen hat der KlÃ¤ger Berufung eingelegt. Die erstinstanzliche Entscheidung sei
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unzutreffend. Er habe nicht grob fahrlÃ¤ssig gehandelt, indem er seine Scheidung
nicht mitgeteilt habe. Er sei im Zeitpunkt der Scheidung bereits 67 Jahre alt
gewesen. AuÃ�erdem sei die Beklagte am Scheidungsverfahren beteiligt gewesen
und habe deswegen von der Scheidung wissen mÃ¼ssen.

Der KlÃ¤ger beantragt sinngemÃ¤Ã�, das Urteil des Sozialgerichts Hamburg vom 6.
August 2003 sowie den Bescheid der Beklagten vom 4. MÃ¤rz 2002 in der Fassung
des Widerspruchsbescheides vom 17. April 2002 aufzuheben.

Die Beklagte beantragt, die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Sie hÃ¤lt die erstinstanzliche Entscheidung fÃ¼r zutreffend.

Wegen des Sachverhalts im Einzelnen wird auf den Inhalt der Prozessakte sowie der
Verwaltungsakte der Beklagten verwiesen. Sie sind Gegenstand der Beratung und
Entscheidung des Senats gewesen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Das Gericht kann gemÃ¤Ã� Â§ 153 Abs. 4 Sozialgerichtsgesetz (SGG) die Berufung
durch Beschluss zurÃ¼ckweisen, da es sie einstimmig fÃ¼r unbegrÃ¼ndet und eine
mÃ¼ndliche Verhandlung nicht fÃ¼r erforderlich hÃ¤lt. Die Beteiligten sind vorher
gehÃ¶rt worden.

Die statthafte, form- und fristgerecht eingelegte und auch im Ã�brigen zulÃ¤ssige
Berufung des KlÃ¤gers (vgl. Â§Â§ 143, 144, 151 SGG) ist nicht begrÃ¼ndet.

GemÃ¤Ã� Â§ 48 Abs. 1 Satz 1 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) ist ein
Verwaltungsakt mit Wirkung fÃ¼r die Zukunft aufzuheben, soweit in den
tatsÃ¤chlichen oder rechtlichen VerhÃ¤ltnissen, die beim Erlass eines
Verwaltungsaktes mit Dauerwirkung vorgelegen haben, eine wesentliche
Ã�nderung eintritt. Der Verwaltungsakt soll mit Wirkung vom Zeitpunkt der
Ã�nderung der VerhÃ¤ltnisse aufgehoben werden, soweit 1. die Ã�nderung zu
Gunsten des Betroffenen erfolgt, 2. der Betroffene einer durch Rechtsvorschrift
vorgeschriebenen Pflicht zur Mitteilung wesentlicher fÃ¼r ihn nachteiliger
Ã�nderungen der VerhÃ¤ltnisse vorsÃ¤tzlich oder grob fahrlÃ¤ssig nicht
nachgekommen ist, 3. nach Antragstellung oder Erlass des Verwaltungsaktes
Einkommen oder VermÃ¶gen erzielt worden ist, das zum Wegfall oder zur
Minderung des Anspruchs gefÃ¼hrt haben wÃ¼rde, oder 4. der Betroffene wusste
oder nicht wusste, weil er die erforderliche Sorgfalt in besonders schwerem MaÃ�e
verletzt hat, dass der sich aus dem Verwaltungsakt ergebene Anspruch kraft
Gesetzes zum Ruhen gekommen oder ganz oder teilweise weggefallen ist (Â§ 48
Abs. 1 Satz 2 SGB X).

Â§ 48 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 SGB X umfasst insbesondere den Fall, dass jemand, der
Sozialleistungen beantragt oder erhÃ¤lt, seine Pflicht gemÃ¤Ã� Â§ 60 Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 Erstes Sozialgesetzbuch (SGB I) verletzt, Ã�nderungen in den VerhÃ¤ltnissen,
die fÃ¼r die Leistung erheblich sind oder Ã¼ber die im Zusammenhang mit der
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Leistung ErklÃ¤rungen abgegeben worden sind, unverzÃ¼glich mitzuteilen.

Die Aufhebung mit Wirkung ab 1. Februar 1993 ist nicht zu beanstanden. Die
Voraussetzungen des Â§ 48 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 SGB X sind erfÃ¼llt, denn der
KlÃ¤ger ist der gesetzlichen Mitteilungspflicht gemÃ¤Ã� Â§ 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
SGB I zumindest grob fahrlÃ¤ssig nicht nachgekommen. Bei der im Juni 1984
beantragten Landabgaberente hatte der KlÃ¤ger neben den Angaben Ã¼ber den
Betrieb auch den Familienstand und Daten zum Ehegatten im vorgesehenen
Formular eingetragen. Er war in diesem Vordruck auf seine Pflicht, Ã�nderungen in
den angegebenen VerhÃ¤ltnissen mitzuteilen, ausdrÃ¼cklich hingewiesen worden.
Auf diese Pflicht war er nochmals im Bewilligungsbescheid vom 12. MÃ¤rz 1985 und
dann wiederholt in den jÃ¤hrlichen Leistungsbescheinigungen aufmerksam gemacht
worden. Dennoch teilte der KlÃ¤ger seine Scheidung am 6. Januar 1993 nicht mit
und gab gegenÃ¼ber der Beklagten in einer von dieser angeforderten ErklÃ¤rung
zu zwischenzeitlichen Ã�nderungen als Familienstand unter dem 12. Dezember
1993 wahrheitswidrig "verheiratet" an. Der ErklÃ¤rungsversuch des KlÃ¤gers, er sei
davon ausgegangen, dass seine Scheidung ohne Einfluss auf die Rente sei, lÃ¤sst
die grobe FahrlÃ¤ssigkeit in Bezug auf die unterlassene Mitteilung der Scheidung
nicht entfallen. Die ausdrÃ¼ckliche Falschangabe des Familienstandes in der
ErklÃ¤rung vom 12. Dezember 1993 spricht dafÃ¼r, dass der KlÃ¤ger gerade nicht
davon ausging, seine Scheidung hÃ¤tte fÃ¼r die RentenhÃ¶he keine
Konsequenzen.

Die Beklagte hat den KlÃ¤ger zur geplanten Aufhebung angehÃ¶rt und alle weiteren
Voraussetzungen fÃ¼r die teilweise Aufhebung der Rentenbewilligung ebenfalls
beachtet. Der Senat sieht insoweit von einer weiteren Darstellung der
EntscheidungsgrÃ¼nde ab und nimmt auf die GrÃ¼nde des erstinstanzlichen
Urteils Bezug (Â§ 153 Abs. 2 SGG).

Die Kostenentscheidung folgt aus Â§ 193 SGG und entspricht dem Ausgang des
Rechtsstreits in der Hauptsache.

Ein Grund fÃ¼r die Zulassung der Revision gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2
SGG ist nicht gegeben.

Erstellt am: 10.09.2004

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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